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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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B Verordnungen, 
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung
297. Allgemeinverfügung zur Verlängerung der 
 Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen  
 der Inhaber einer Fahrerlaubnis aus der Ukraine  
 nach Wohnsitznahme im Inland  
 nach § 29 Abs. 1 Satz 4 FeV anlässlich  
 der Invasion in der Ukraine durch Russland

Bezirksregierung Köln 
Az. 25.01.01

Die Bezirksregierung Köln erlässt vor dem Hinter-
grund der Invasion in der Ukraine durch Russland und 
der damit verbundenen Auswirkungen auf Grundlage 
von § 74 Abs. 1, 2. Alt. FeV i. V. m. § 24 Nr. 10 der Ver-
ordnung über Zuständigkeiten im Bereich Straßenverkehr 
und Güterbeförderung folgende

Allgemeinverfügung:

1. Begründet der Inhaber einer gültigen ukrainischen 
Fahrerlaubnis seinen ordentlichen Wohnsitz in 
Nordrhein-Westfalen, besteht die Berechtigung zum   
Führen von Kraftfahrzeugen abweichend von § 29 
Abs. 1 Satz 4 FeV zwölf Monate. Die in Satz 1 ge-
währte Fristverlängerung der Berechtigung zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen endet spätestens mit Ablauf 
des 23. Februar 2023.

2. Die in Ziffer 1 gewährte Verlängerung der Berechti-
gung zum Führen von Kraftfahrzeugen gilt nur für 
Fahrerlaubnisinhaber, denen gemäß Art. 5 der Richtli-
nie 2001/55/EG i. V. m. dem Durchführungsbeschluss 
(EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 vorüberge-
hender oder angemessener nationaler Schutz gewährt 
wird.

3. Die Fahrberechtigung ist für das Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland gültig.

4. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 wird angeord-
net.

5. Diese Ausnahmegenehmigung tritt am

19. Juli 2022

 in Kraft.

Begründung:

Auf Grund der russischen Invasion in der Urkraine ha-
ben fünf Millionen Menschen die Ukraine verlassen und 
in den Nachbarländern Zuflucht gesucht, davon bislang 
mehr als 700.000 in Deutschland. Diese Menschen möch-
ten in Deutschland mobil sein. Teilweise möchten sie auch 
einer Beschäftigung nachgehen, für die sie eine Fahrer-
laubnis benötigen.

Die EU-Kommission hat mit Datum vom 20. Juni 2022 
den Entwurf einer EU-Verordnung (KOM (2022) 313 
endg.) vorgelegt, der u. a. vorsieht, dass gültige ukraini-
sche Führerscheine im Gebiet der EU anerkannt werden, 
solange ihren Inhabern Schutz durch EU-Recht oder 

durch nationales Recht gewährt wird. Mit einem Inkraft-
treten dieser Verordnung wird derzeit frühestens im Juli, 
spätestens im Herbst 2022 gerechnet.

Um den Betroffenen in der Zwischenzeit die Erteilung 
einer deutschen Fahrerlaubnis mit den dafür erforderli-
chen Prüfungen zu ersparen, wird die Fahrberechtigung 
der Betroffenen um ein halbes Jahr verlängert.

Ziffer 1, 2 und 3 der Allgemeinverfügung stützen sich auf 
§ 74 Abs. 1, 2 Alt. FeV.

Zur Begründung im Einzelnen:

Zu 1.: 

Aufgrund der Invasion der Ukraine durch Russland ist 
es nach Deutschland geflohenen Inhabern ukrainischer 
Fahrerlaubnisse derzeit schwer möglich, ihre Befähigung 
zum Führen von Kraftfahrzeugen durch Ablegung einer 
Fahrerlaubnisprüfung nachzuweisen. Hindernisse stellen 
etwa mangelnde deutsche Sprachkenntnisse und fehlende 
finanzielle Mittel dar. Die von der EU vorgesehene Aner-
kennung der ukrainischen Führerscheine kommt für die 
Flüchtlinge zu spät, deren Fahrberechtigung bereits am

24. August 2022

ausläuft.

Um die hiervon Betroffenen vor dem Verlust ihrer Be-
rechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen nach Ablauf 
der in § 29 Abs. 1 Satz 4 FeV normierten sechs Monate 
in der herrschenden Ausnahmesituation zu bewahren, ist 
eine ausnahmsweise Verlängerung der gesetzlichen Frist 
auf zwölf Monate, längstens aber bis zum

23. Februar 2023

verhältnismäßig.

Sofern die EU-Verordnung wie geplant zuvor in Kraft 
tritt, überlagert sie diese Ausnahmegenehmigung und 
macht sie gegenstandslos. Die Fahrberechtigung wird sich 
dann aus der EU-Verordnung ergeben. Sollte es nicht zur 
Verabschiedung der geplanten Verordnung kommen, ha-
ben die Betroffenen bis zum

23. Februar 2023

Zeit, sich um eine Umschreibung ihrer Fahrerlaubnis zu 
bemühen. Damit wird für die Betroffenen Planungssi-
cherheit geschaffen.

Eine erhebliche Gefährdung der Verkehrssicherheit ist 
hiervon nicht zu erwarten.

Zu 2.:

Die geplante EU-Verordnung bezieht sich auf Inhaber 
ukrainischer Führerscheine, deren gemäß Art. 5 der Richt-
linie 2001/55/EG i. V. m. dem Durchführungsbeschluss 
(EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 vorüberge-
hender oder angemessener Schutz nach nationalem Recht 
gewährt wird. Auf diese Personen findet § 24 AufenthG 
Anwendung. Hinweise zur Umsetzung des Durchfüh-
rungsbeschlusses hat das Bundesministerium des Innern 
und für Heimat mit Datum vom 14. April 2022 (Az. M3-
21000/33#6) veröffentlicht.
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Zu 3.: 

Die Bundesländer haben auf Ebene des Bund-Länder-
Fachausschusses Fahrerlaubnisrecht/Fahrlehrerrecht im 
Umlaufverfahren der Geltung der Allgemeinverfügung 
auf ihrem Gebiet zugestimmt. Sie soll daher bundesweit 
Geltung haben.

Zu 4.: 

Für Ziffer 1 der Allgemeinverfügung wird die sofortige 
Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet. 
Die sofortige Geltung der bewilligten Ausnahme nach 
Ziffer 1 liegt im überwiegenden Interesse der Adressaten 
der Allgemeinverfügung, vor dem Verlust ihrer Berechti-
gung zum Führen von Kraftfahrzeugen und weiteren Be-
einträchtigungen in der herrschenden Ausnahmesituation 
bewahrt zu bleiben.

Zu 5.: 

Das Inkrafttreten richtet sich nach § 41 Abs. 4 Satz 4  
i. V. m. Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Hinweis: 

Eine Bescheinigung über die Ausnahmegenehmigung 
i. S. d. § 74 Abs. 4 FeV wird nicht benötigt. Bei Fahrten 
im öffentlichen Verkehr wird angeraten, eine Kopie dieser 
Allgemeinverfügung mitzuführen.

Köln, den 18. Juli 2022

Bezirksregierung Köln

Im Auftrag 
gez. Martin  V ö l p e l

ABl Reg. K 2022, S. 238

298. Schornsteinfegerangelegenheiten 
 h i e r :  Wiederbesetzung eines Kehrbezirks Nr. 04 HS

Bezirksregierung Köln 
Az. 34.02.02-KB04HS-

Gem. § 9 Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG) 
i. V. m. der Nr. I der Richtlinie des Ministeriums für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (Ausschreibungsrichtlinie) habe 
ich den Kehrbezirk Nr. 04 HS des Landrates des Krei-
ses Heinsberg durch Veröffentlichung auf der Web-Site 
www.service.bund.de (9. Mai 2022) und der Homepage 
der Bezirksregierung Köln https://www.bezreg-koeln.
nrw.de/brk_internet/stellen/index.html öffentlich ausge-
schrieben. Der Kehrbezirk Nr. 04 HS des Landrates des 
Kreises Heinsberg umfasst die Orte Geilenkirchen, Gei-
lenkirchen-Bauchem und Teile von Hünshoven.

Gem. § 9a Abs. 3 SchfHwG i. V. m. Nr. V Abs. 1 der 
Ausschreibungsrichtlinie wurde die Auswahl zwischen 
den Bewerbern nach Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung vorgenommen. Gem. § 10 Abs. 1 SchfHwG 
habe ich Herrn Schornsteinfegermeister Helmut Ditter, 
52511 Geilenkirchen, mit Verfügung vom 28. Juni 2022 
mit Wirkung vom 1. Oktober 2022 für die Dauer von 
sieben Jahren zum bevollmächtigten Bezirksschornstein-

feger für den Kehrbezirk Nr. 04 HS des Landrates des 
Kreises Heinsberg bestellt.

Im Auftrag 
gez.  M a u r

ABl Reg. K 2022, S. 239

299. Schornsteinfegerangelegenheiten 
 h i e r :  Neubesetzung eines Kehrbezirks Nr. 55 RSK

Bezirksregierung Köln 
Az. 34.02.02-KB55RSK-

Gem. § 9 Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG) 
i. V. m. der Nr. I der Richtlinie des Ministeriums für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (Ausschreibungsrichtlinie) habe 
ich den Kehrbezirk Nr. 55 RSK des Landrates des Rhein-
Sieg-Kreises durch Veröffentlichung auf der Web-Site 
www.service.bund.de (9. Mai 2022) und der Homepage 
der Bezirksregierung Köln https://www.bezreg-koeln.
nrw.de/brk_internet/stellen/index.html öffentlich aus-
geschrieben. Der Kehrbezirk Nr. 55 RSK des Landrates 
des Rhein-Sieg-Kreises umfasst die Stadt Niederkassel mit 
den Stadtteilen Mondorf und Rheidt sowie die Gemeinde 
Alfter mit den Ortschaften Oedekoven und Impekoven.

Gem. § 9a Abs. 3 SchfHwG i. V. m. Nr. V Abs. 1 der 
Ausschreibungsrichtlinie wurde die Auswahl zwischen 
den Bewerbern nach Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung vorgenommen. Gem. § 10 Abs. 1 SchfHwG 
habe ich Frau Schornsteinfegermeisterin Maja Braun, 
53129 Bonn, mit Verfügung vom 28. Juni 2022 mit Wir-
kung vom 1. August 2022 für die Dauer von sieben Jahren 
zur bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin für den 
Kehrbezirk Nr. 55 RSK des Landrates des Rhein-Sieg-
Kreises bestellt.

Im Auftrag 
gez. M a u r

ABl Reg. K 2022, S. 239

300. Durchführung des Arbeitszeitgesetzes

Ausnahmebewilligung zur Beschäftigung von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern gemäß § 15 Abs. 2 
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) aus Anlass des Zustroms von 
Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

Die Bezirksregierung Köln erlässt auf Grundlage des  
§ 15 Abs. 2 ArbZG in Verbindung mit § 35 Satz 2 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW) folgende 

Allgemeinverfügung:

A. Aus Anlass der durch den Krieg in der Ukraine ausge-
lösten Fluchtbewegungen und dem daraus resultierenden 
anhaltenden Zustrom auch nach Nordrhein-Westfalen 
gelten für Arbeiten in allen Aufnahmeeinrichtungen für 
Flüchtlinge des Landes befristet bis zum

30. September 2022

folgende Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
ohne gesonderte Bewilligung der Aufsichtsbehörde:

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/stellen/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/stellen/index.html
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I. Abweichend von § 3 und § 11 Abs. 2 ArbZG dürfen bei 
folgenden Tätigkeiten Personen täglich (erforderlichen-
falls auch an Sonn- und Feiertagen) über acht Stunden, 
nicht jedoch über 12 Stunden beschäftigt werden:

a. Erbringen von Betreuungsdienstleistungen

 Hierunter fallen Koordinierung und Organisation 
des störungsfreien und ordnungsgemäßen Betriebs in 
der Unterbringungseinrichtung, Belegungsmanage-
ment, Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen, 
Taschengeldauszahlung, Organisation von Arbeits-
gelegenheiten, Postverteilung, Sanitätsstation betrei-
ben, Ausgabe, Austausch und Reinigung von Wäsche, 
Ausgabe von Hygieneartikeln, Verpflegung, Betrei-
ben einer Kantine und Reinigung.

b. Erbringen von Sicherheitsdienstleistungen

 Hierunter fallen Einlass- und Zutrittskontrolle, 
Überwachung des Eingangsbereichs, Besuchersteue-
rung (Empfang, Anmeldung, Weiterleitung), Über-
wachung von Anlieferungen, Bedienung und Über-
wachung der Einfahrtsschranken, Begleitdienste 
innerhalb der Liegenschaft und Kontrollgänge.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass

– die wöchentliche Arbeitszeit 60 Stunden nicht über-
schreitet.

– die wöchentliche Arbeitszeit auch unter Einbeziehung 
des Sonntags 48 Stunden im Durchschnitt von 6 Kalen-
dermonaten oder 24 Wochen nicht überschreiten darf 
(§ 15 Abs. 4 ArbZG), indem rechtzeitig Ausgleichszei-
ten gewährt werden.

– für die geleistete Sonn- und Feiertagsarbeit der Ersatz-
ruhetag in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 
14 Tagen erfolgen muss.

– mindestens 15 Sonntage im Jahr beschäftigungsfrei 
bleiben müssen (§ 11 Abs. 1 ArbZG).

– nach § 16 Abs. 2 ArbZG Lage und Dauer der tatsäch-
lich geleisteten Arbeitszeiten (Beginn und Ende) zu 
dokumentieren sind.

II. Die unter I. genannten Ausnahmeregelungen dürfen 
ohne gesonderte Bewilligung der Aufsichtsbehörde in 
Anspruch genommen werden, soweit die Verlängerung 
nicht durch vorausschauende organisatorische Maßnah-
men einschließlich notwendiger Arbeitszeitdisposition, 
durch Einstellungen oder sonstige personalwirtschaftliche 
Maßnahmen vermieden werden kann.

III. Die unter I. genannten Ausnahmeregelungen gelten 
für Beschäftigte über 18 Jahre. Für minderjährige Be-
schäftigte bleibt es bei den Regelungen des Jugendarbeits-
schutzgesetzes. Für schwangere und stillende Frauen gel-
ten die Regelungen des Mutterschutzgesetzes.

IV. Gerade im Hinblick auf die möglicherweise schweren 
physischen und psychischen starken Belastungen insbe-
sondere der Betreuerinnen und Betreuer durch die Erzäh-
lungen der Geflüchteten sollten die Arbeitsbedingungen 
auch bei Inanspruchnahme der Ausnahmeregelungen so 
gestaltet werden, dass den Beschäftigten situationsabhän-

gig möglichst lange Erholungszeiten zur Verfügung ste-
hen.

V. Diese Bewilligung ersetzt nicht die Mitbestimmungs-
rechte des Betriebs- bzw. des Personalrates nach den je-
weiligen Betriebs- bzw. Personalvertretungsgesetzen. 

VI. Da derzeit noch nicht absehbar ist, wie lange die 
Fluchtbewegungen aus der Ukraine dauern, wird die 
 Situation rechtzeitig vor Ablauf der Befristung nach er-
neuter Risikoeinschätzung bewertet und, soweit erforder-
lich, die Allgemeinverfügung angepasst.

B. Aufgrund von § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsge-
richtordnung wird die sofortige Vollziehung im öffent-
lichen Interesse angeordnet. Die Erhebung der Klage 
gegen die Allgemeinverfügung hat keine aufschiebende 
Wirkung.

C. Diese Allgemeinverfügung tritt gem. § 41 Abs. 4 
VwVfG NRW am Tage nach der Bekanntmachung in 
Kraft.

Begründung

Zu A: Begründung für die Ausnahmebewilligung

Die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung 
liegen vor.

Das für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung auf 
der Grundlage des § 15 Abs. 2 ArbZG erforderliche drin-
gende öffentliche Interesse ist gegeben. Öffentliche Inte-
ressen sind grundsätzlich nur Interessen der Allgemein-
heit. Außer Betracht zu bleiben haben damit in der Regel 
alle privaten, insbesondere wirtschaftlichen Belange der 
Betriebe, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an 
Sonn- und Feiertagen oder über zehn Stunden hinaus be-
schäftigen wollen. Das öffentliche Interesse muss auch ein 
gewisses Gewicht haben. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die Maßnahmen einem erheblichen Teil der Bevölkerung 
dienen. Die Ausnahme muss schließlich im öffentlichen 
Interesse dringend nötig sein. Das ist nur der Fall, wenn 
ohne zeitnahe und unverzüglich erteilte Ausnahmebewil-
ligung erhebliche Nachteile entstehen, die im öffentlichen 
Interesse nicht hinzunehmen sind, die aber durch die Aus-
nahme vermieden werden können.

Diese Voraussetzungen sind erfüllt. 

Aufgrund der durch den Krieg in der Ukraine ausge-
lösten Fluchtbewegungen sind auch die Aufnahmeein-
richtungen für Flüchtlinge des Landes insbesondere im 
Regierungsbezirk Köln in besonderer Weise belastet. 

Die Schichtstärke von Betreuungs- und Sicherheits-
dienst orientiert sich an der Größe der Einrichtung und 
ihrer Belegungszahl. Durch die erhöhte Belegung ist eine 
Aufstockung der Schichtstärken unabdingbar. Für die 
provisorischen Unterbringungseinrichtungen wird eben-
falls ausreichend Betreuungs- und Sicherheitspersonal 
benötigt. Die in den Einrichtungen mit den Betreuungs- 
und Sicherheitsdienstleistungen beauftragten Unterneh-
men berichten nachvollziehbar, dass der Arbeitsmarkt für 
Sicherheits- und Betreuungspersonal weiterhin weitest-
gehend erschöpft ist und Versuche, weitere Personalein-
stellungen zur erforderlichen Aufstockung von Schicht-
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stärken vorzunehmen, sehr wahrscheinlich ohne Erfolg 
bleiben wird.

Die im Arbeitszeitgesetz vorgesehenen Ausnahmen 
von der täglichen Höchstarbeitszeit sind für diese Aufga-
ben nicht ausreichend, um die in diesem Zusammenhang 
im dringenden öffentlichen Interesse zu erledigenden Ar-
beiten zu ermöglichen.

Die Bewilligung zur Verlängerung der täglichen Ar-
beitszeit ist geeignet und erforderlich, um die Versor-
gungssicherheit der Geflüchteten in allen Aufnahme-
einrichtungen für Flüchtlinge des Landes erreichen zu 
können.

Die Zulassung der unter I. genannten Arbeiten in ma-
ximal 12-Stunden-Schichten täglich, erforderlichenfalls 
auch an Sonn- und Feiertagen, ist daher im öffentlichen 
Interesse dringend geboten.

Da derzeit nicht abschätzbar ist, wie lange die Flucht-
bewegungen aus der Ukraine andauern werden, wurde 
unter Berücksichtigung des im Grundgesetz verankerten 
Sonn- und Feiertagsschutzes diese Bewilligung zunächst 
befristet bis zum

30. September 2022

erteilt. 

Zu B: Begründung für die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung:

Ohne die sofortigen Ausnahmen zu ermöglichen, 
könnte es zu Komplikationen bei der Betreuung und Be-
aufsichtigung von Flüchtlingen kommen. Zur Sicherung 
der Flüchtlingsunterkünfte duldet die Umsetzung der 
o. g. Maßnahmen daher keinen Aufschub. Das Interesse 
der aufschiebenden Wirkung einer Klage muss gegenüber 
dem besonderen öffentlichen Interesse am Vollzug der 
Ausnahmegenehmigung zurücktreten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb   
eines Monats nach Bekanntgabe beim Verwaltungsgericht 
Köln, (Appellhofplatz, 50667 Köln) schriftlich oder zur 
Niederschrift der Urkundsbeamtin/des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle Klage erhoben werden.

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
kann gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beim Verwaltungsgericht 
Köln, Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung oder gemäß § 80 Abs. 4 VwGO bei der Bezirks-
regierung Köln Antrag auf Aussetzung der Vollziehung 
gestellt werden.

Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elek-
tronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
der verantwortenden Person versehen sein oder von der 
verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO einge-
reicht werden. Es muss für die Bearbeitung durch das Ge-
richt geeignet sein. Die technischen Rahmenbedingungen 
für die Übermittlung und die Eignung zur Bearbeitung 

durch das Gericht bestimmen sich nach näherer Maß-
gabe der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung vom  
24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils gel-
tenden Fassung. 

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen 
Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Er-
füllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusam-
menschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 VwGO 
als elektronisches Dokument übermittelt werden. 

Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach 
der VwGO vertretungsberechtigte Personen, denen ein 
sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 VwGO zur Verfügung steht.

Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument 
aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, 
bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 
und 2 VwGO die Klageerhebung mittels Schriftform oder 
zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der 
Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft 
zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Doku-
ment nachzureichen.

Hinweis:

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internet-
seite www.justiz.de

Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen 
bevollmächtigten Person versäumt werden sollte, würde 
deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Köln, den 7. Juli 2022

Bezirksregierung Köln

gez.  S o n n e n b e r g
ABl Reg. K 2022, S. 239
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C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen
301. Erlaubnis für den Aufstieg von bemannten  
 Freiballonen außerhalb eines für den Ballonaufstieg  
 genehmigten Flugplatzes und den  
 Wiederaufstieg nach Zwischenlandungen 

Allgemeinverfügung der  
Bezirksregierung Düsseldorf

vom 7. Juli 2022

Die Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Luft-
fahrtbehörde für die Regierungsbezirke Düsseldorf und 
Köln erlässt für ihren Zuständigkeitsbereich folgende All-
gemeinverfügung: 

Erlaubnis für den Aufstieg von bemannten  
Freiballonen außerhalb eines für den Ballonaufstieg 

genehmigten Flugplatzes und den  
Wiederaufstieg nach Zwischenlandungen 

Die gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit § 18 Absatz 1 Satz 1 
der Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) erforderliche Er-
laubnis für den Aufstieg bemannter Ballone außerhalb 
eines für den Ballonaufstieg genehmigten Flugplatzes und 
den Wiederaufstieg nach Zwischenlandungen wird allen 
Inhabern einer Ballonpilotenlizenz nach BFCL.115 des 
Anhangs III der Verordnung (EU) 2018/395 der Kom-
mission vom 13. März 2018 zur Festlegung detaillierter 
Vorschriften für den Flugbetrieb mit Ballonen sowie für 
die Lizenzerteilung für die Flugbesatzung von Ballonen 
gemäß der Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 71 vom 14. März 2018, 
S. 10, L 203 vom 9. Juni 2021, S. 17), die zuletzt durch die 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1874 (ABl. L 378 
vom 26. Oktober 2021, S. 4) geändert worden ist, hier-
mit für den Zuständigkeitsbereich der Regierungsbezirke 
Düsseldorf und Köln wie folgt erteilt: 

I. Umfang:

1. Diese Erlaubnis berechtigt zum Aufstieg mit bemann-
ten Freiballonen außerhalb eines für den Ballonauf-
stieg genehmigten Flugplatzes und den Wiederaufstieg 
nach Zwischenlandungen

 –  am Tage, 

 –  nach Sichtflugregeln und

 –  an vorher nicht festgelegten Orten außerhalb von 
dichtbesiedelten Gebieten.

2. Wiederstarts können bei Fahrten zum Erwerb oder 
zu der Erweiterung, Aufrechterhaltung oder Erneue-
rung von Lizenzen und Berechtigungen durchgeführt 
werden. Dies gilt insbesondere für Ausbildungs- und 
Schulungsfahrten, Befähigungsüberprüfungen und 
Kompetenzbeurteilungen sowie Fahrten zur Ab-
nahme einer Praktischen Prüfung im Sinne des An-
hangs III der Verordnung (EU) 2018/395 mit einem 
Lehrberechtigten oder Prüfer sowie bei Befähigungs-

überprüfungen gemäß BOP.ADD.315 des Anhangs II 
der Verordnung (EU) 2018/395.

3. Wiederstarts können durchgeführt werden bei Fahrten 
zur Inübunghaltung und Aufrechterhaltung eines der 
Sicherheit dienenden Trainingsstandes bei Ballonfahr-
ten, z. B. nach längeren Fahrtpausen oder bei seit länge-
rer Zeit nicht gefahrenen Ballonklassen oder -gruppen 
oder zum Vertrautmachen mit bisher nicht gefahrenen 
Ballonen anderer Hersteller/Bauarten. Bei diesen ge-
nannten Fahrten mit Zwischenlandungen dürfen sich 
– außer in Gasballonen – nur der Freiballonführer und 
gegebenenfalls ein Lehrberechtigter oder Prüfer an 
Bord befinden. Soll ein Lehrberechtigter oder Prüfer 
mit an Bord genommen werden und wäre in diesem 
Fall unklar, wer verantwortlicher Freiballonführer ist, 
muss dies vorab schriftlich festgelegt werden.

4. Die Aufnahme oder der Austausch von Personen und 
von Betriebsstoffen bei Zwischenlandungen ist nicht 
zulässig. 

5. Wiederstarts nach Zwischenlandungen bei Fahrten zur 
Beförderung von Fluggästen sind nicht zulässig. 

6. Außen- und Wiederstarts nach Zwischenlandungen 
bei Veranstaltungen, an denen eine große Anzahl von 
Personen anwesend ist, sowie an Luftfahrtveranstal-
tungen im Sinne von § 24 LuftVG sind nicht zulässig.

7. In Gebieten mit erheblicher Vogelschlag- und Stö-
rungsgefahr gemäß der Luftfahrtkarte Aeronauti-
cal Chart ICAO der DFS Deutsche Flugsicherung 
GmbH, in der Nähe von flugbetrieblich relevanten 
Hindernissen, Freileitungen und Masten sind Außen-
starts und Wiederstarts nach Zwischenlandungen nicht 
zulässig.

II. Bedingungen:

1. Zur Durchführung von Außenstarts oder Wiederstarts 
nach Zwischenlandungen müssen alle Voraussetzun-
gen zur Nutzung der Rechte aus der Ballonpiloten-
lizenz (BPL) gemäß Teil BFCL des Anhangs III der 
Verordnung (EU) 2018/395 erfüllt sein.

2. Es dürfen keine Tatsachen vorliegen, die den Freibal-
lonführer als ungeeignet erscheinen lassen, eigenver-
antwortliche Entscheidungen im Rahmen dieser Er-
laubnis zu treffen.

3. Für Außenstarts und Wiederstarts nach Zwischenlan-
dungen, die zusätzliche behördliche Genehmigungen, 
Erlaubnisse oder Berechtigungen nach anderen Vor-
schriften (z. B. des Landschafts- und Naturschutz-
rechts) erfordern, müssen diese vorliegen und mitge-
führt werden.

4. Vor einem Außenstart oder Wiederstart nach Zwi-
schenlandung innerhalb eines Halbmessers von 5 km 
um einen Flugplatz ist während der Betriebszeit die-
ses Flugplatzes der Start mit der örtlich zuständigen 
Luftaufsichtsstelle oder Flugleitung abzustimmen.  
Bei einem Flugplatz mit Kontrollzone ist darüber hi-
naus mit der Flugverkehrskontrollstelle vorab eine 
Absprache zu treffen und die erforderliche Freigabe 
einzuholen.
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5. Nach dem Start muss die Mindesthöhe gemäß 
SERA.3105 in Verbindung mit SERA.5005 Buchstabe 
f) des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 923/2012 der Kommission vom 26. September 
2012 zur Festlegung gemeinsamer Luftverkehrsregeln 
und Betriebsvorschriften für Dienste und Verfahren 
der Flugsicherung und zur Änderung der Durchfüh-
rungsverordnung (EG) Nr. 1035/2011 sowie der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 1265/2007, (EG) Nr. 1794/2006, 
(EG) Nr. 730/2006, (EG) Nr. 1033/2006 und (EU) 
Nr. 255/2010 (ABl. L 281 vom 13. Oktober 2012, S. 
1, L 145 vom 31. Mai 2013, S. 38, L 037 vom 13. Fe-
bruar 2015, S. 24, L 214 vom 13. August 2015, S. 28), 
die zuletzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 
2020/886 (Abl. L 205 vom 29. Juni 2020, S. 14) geän-
dert worden ist, gefahrlos erreicht werden können.

6. Außenstarts und Wiederstarts nach Zwischenlandun-
gen sind nur zulässig, wenn die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Straßen-, Bahn-, Schiffs- und Luftverkehrs 
nicht beeinträchtigt wird.

III. Auflagen:

1. Der Freiballonführer hat vor jedem Außenstart oder 
Wiederstart nach einer Zwischenlandung unter Be-
rücksichtigung der Wetterverhältnisse (insbesondere 
Wind, Sicht und Wolkenhöhe) und der zu überfah-
renden Hindernisse zu prüfen, ob das Startgelände 
für einen gefahrlosen Start geeignet ist und geeignetes 
Landegelände in Fahrtrichtung erreicht werden kann. 
Vor dem Außenstart muss eine Windmessung am 
Startgelände mit einem geeigneten Hilfsmittel erfol-
gen. 

2. Außenstarts von bis zu maximal vier Ballonen dür-
fen nur durchgeführt werden, wenn ein Startgelände 
zur Verfügung steht, welches eine gegenseitige Be-
hinderung ausschließt. Starts von Heißluftballonen 
müssen nacheinander in der Art erfolgen, dass jeder 
Ballon erst dann starten darf, wenn der Vorgänger die 
Mindesthöhe gemäß SERA.3105 in Verbindung mit 
SERA.5005 Buchstabe f) des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 nach dem Start 
erreicht hat. Die Möglichkeit der Funkkommunika-
tion zwischen allen beteiligten Ballonführern muss 
jederzeit sichergestellt sein. 

3. Bei fortgesetzter Benutzung desselben Startgeländes 
über einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten hin-
weg ist die örtlich zuständige Luftfahrtbehörde zu 
benachrichtigen. Von einer fortgesetzten Benutzung 
ist auszugehen, wenn im monatlichen Durchschnitt 
mehr als vier Starts durchgeführt werden.

4. Ausreichender Brandschutz, der den besonderen Be-
triebsverhältnissen, der Beschaffenheit des Geländes 
für den Außenstart und der Ballonfüllung Rechnung 
trägt, ist bereitzuhalten.

5. Zwischenlandungen dürfen nur bei geringen Windge-
schwindigkeiten durchgeführt werden, die ein länge-
res Schleifen am Boden nicht erwarten lassen. Nach 
Möglichkeit, und wenn dem keine flugbetrieblichen 
Überlegungen entgegenstehen, sind für Zwischen-

landungen befestigte Wege/Feldwege zu nutzen. Der 
Abstand zu bewohnten Gebäuden muss dabei zum 
Schutz der Bevölkerung vor unzumutbarer Belästi-
gung durch Lärm gewährleistet sein.

6. Nicht zulässig sind Zwischenlandungen 

 –  in Städten und anderen dichtbesiedelten Gebieten,

 –  in unmittelbarer Nähe zu bewohnten Gebäuden 
oder Industrieanlagen, im Bereich von flugbetrieb-
lich relevanten Hindernissen,

 –  in Gebieten mit erheblicher Vogelschlag- und Stö-
rungsgefahr gemäß der Luftfahrtkarte Aeronauti-
cal Chart ICAO der DFS Deutsche Flugsicherung 
GmbH, 

 –  in unmittelbarer Nähe zu Tieren auf Freiflächen, 

 –  in unmittelbarer Nähe zu Menschen, Luftfahrtver-
anstaltungen, sonstigen Veranstaltungen sowie

 –  wenn die Zwischenlandungen die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Straßen-, Bahn-, Schiffs- oder 
Luftverkehrs beeinträchtigten würden.

7. Der Freiballonführer hat nach BOP.BAS.065 des 
Anhangs II und BFCL.050 des Anhangs III der Ver-
ordnung (EU) 2018/395 Außenstarts und Wieder-
starts im Fahrtenbuch und im Bordbuch des Ballons 
aufzuzeichnen. Die Vorgaben der Acceptable Means 
of Compliance (AMC) AMC1 BOP.BAS.065 des 
Anhangs II der Verordnung (EU) 2018/395 und, so-
weit diese keine entgegenstehenden Regelungen tref-
fen, des § 30 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät 
(LuftBO) sind zu beachten.

8. Entstehen im Zusammenhang mit einer Ballonfahrt 
aufgrund dieser Erlaubnis

 –  nicht unerhebliche Verletzungen einer oder mehre-
rer Personen, 

 –  Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung oder

 –  nicht unerhebliche Sachschäden (einschließlich 
Tierschäden), 

 so sind diese Ereignisse der örtlich zuständigen Luft-
fahrtbehörde unverzüglich anzuzeigen. Davon unbe-
rührt bleiben die Pflichten zur Meldung von Unfäl-
len, Störungen und Ereignissen, auf die untenstehend 
hingewiesen wird. 

9. Diese Erlaubnis wird gemäß § 36 Absatz 2 Nummer 5 
Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) mit dem Vorbehalt der 
nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergän-
zung einer Auflage verbunden. Nachträgliche Aufla-
gen sind insbesondere zur Wahrung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung möglich. 

10. Eine Ablichtung dieser Erlaubnis ist mitzuführen.

Diese Erlaubnis kann jederzeit widerrufen, vom Umfang 
her begrenzt oder erweitert, geändert oder mit Nebenbe-
stimmungen versehen werden. 
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IV. Hinweise:

1. Außenstarts und Wiederstarts nach Zwischenlan-
dung dürfen von bemannten Freiballonen außerhalb 
der für sie genehmigten Flugplätze nur durchgeführt 
werden, wenn der Grundstückseigentümer oder 
sonstiger Berechtigter zugestimmt hat (§ 25 Absatz 1 
Satz 1 LuftVG).

2. Nach einer Landung oder Zwischenlandung, ins-
besondere wenn ein Schaden entstanden ist, ist die 
Besatzung des bemannten Freiballons gemäß § 25 
Absatz 2 Satz 2 LuftVG verpflichtet, dem Grund-
stückseigentümer oder sonstigen Berechtigten jedes 
von der Landung oder Abtransport des Freiballons 
betroffenen Grundstückes jeweils über den Namen 
und Wohnsitz des Halters, des Freiballonführers so-
wie des Versicherers Auskunft zu geben. Dies kann 
auch nachträglich (nach Beendigung der Ballonfahrt) 
telefonisch oder in Textform erfolgen. Kann der 
Grundstückseigentümer nicht benachrichtigt wer-
den, ist die örtlich zuständige Polizeidienststelle un-
verzüglich entsprechend zu unterrichten.

3. Grundstücke die für eine Zwischenlandung in An-
spruch genommen werden, dürfen nur mit Zustim-
mung des Eigentümers oder sonstigen Berechtigten 
von Kraftfahrzeugen befahren werden.

4. Schadensersatzansprüche aufgrund von Schäden, die 
durch Ballonfahrten aufgrund dieser Erlaubnis (ins-
besondere während Außen- oder Wiederstarts oder 
Landungen) verursachte werden, bleiben von dieser 
Allgemeinverfügung unberührt.

5. Zuwiderhandlungen gegen schriftliche vollziehbare 
Auflagen dieser Erlaubnis können nach § 58 Absatz 1 
Nummer 11 LuftVG als Ordnungswidrigkeit geahn-
det werden. 

6. Gemäß § 29b LuftVG sind Halter und Führer von 
Freiballonen verpflichtet, beim Betrieb in der Luft 
und am Boden vermeidbare Geräusche zu verhin-
dern und die Ausbreitung unvermeidbarer Geräu-
sche auf ein Mindestmaß zu beschränken, wenn dies 
erforderlich ist, um die Bevölkerung vor Gefahren, 
erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigun-
gen durch Lärm zu schützen. Auf die Nachtruhe der 
Bevölkerung ist in besonderem Maße Rücksicht zu 
nehmen. 

7. Gemäß § 44 Absatz 1 Nummer 3 LuftVO handelt 
ordnungswidrig im Sinne des § 58 Absatz 1 Nummer 
10 LuftVG, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen  
§ 5 LuftVO einen Lärm bei dem Betrieb eines 
 Luftfahrzeugs verursacht, der stärker ist, als es die 
ordnungsgemäße Führung oder Bedienung unver-
meidbar erfordert.

8. Die zuständigen Stellen können die an Bord mitge-
führten Urkunden sowie Lizenzen und Berechtigun-
gen der Besatzungsmitglieder prüfen, insbesondere 
gemäß § 29 Absatz 3 Satz 2 LuftVG.

9. Unfälle, Störungen und Ereignisse sind gemäß der 
§§ 7 und 9 LuftVO sowie den Vorgaben der Ver-

ordnung (EU) Nr. 996/20101, der Verordnung (EU) 
Nr. 376/20142 und der Durchführungsverordnung 
(EU) 2015/10183 zu melden. Bei gewerblichem Be-
trieb ist BOP.ADD.25, auch in Verbindung mit BOP.
ADD.400 Buchstabe a), des Anhangs II der Verord-
nung (EU) 2018/395 zu beachten. Auf die beson-
dere Meldepflicht bezüglich Gefahrgutunfällen und 
Zwischenfällen gemäß BOP.BAS.055 Buchstabe d) 
des Anhangs II der Verordnung (EU) 2018/395 wird 
hingewiesen. Für die Meldung von Wildtierschäden 
wird auf die NfL 1-703-16 und für Luftfahrzeugan-
näherungen auf die NfL 1-915-16 verwiesen. 

10. Soll von den Vorgaben dieser Erlaubnis abgewichen 
werden, ist vorab eine diesbezügliche Erlaubnis der 
zuständigen Behörde gemäß § 25 Absatz 1 LuftVG 
einzuholen.

V. Inkrafttreten:

Diese Erlaubnis tritt am

1. August 2022

in Kraft.

VI. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht 
Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf erhoben 
werden.

Die Klage kann schriftlich oder zu Protokoll des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwaltungsge-
richts erhoben werden.

Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elek-
tronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
der verantwortenden Person versehen sein oder von der 
verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO einge-
reicht werden. Es muss für die Bearbeitung durch das Ge-
richt geeignet sein. Die technischen Rahmenbedingungen 
für die Übermittlung und die Eignung zur Bearbeitung 
durch das Gericht bestimmen sich nach näherer Maß-
gabe der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung vom  
24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen 
Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Er-
füllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusam-
menschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 VwGO 
als elektronisches Dokument übermittelt werden. Dies 
gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der 
VwGO vertretungsberechtigte Personen, denen ein siche-
rer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2 VwGO zur Verfügung steht.

Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument 
aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, 
bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 
und 2 VwGO die Klageerhebung mittels Schriftform oder 
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zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der 
Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft 
zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Doku-
ment nachzureichen.

Hinweis:

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de 

Im Auftrag 
gez.  K l i n g e r

1 Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Oktober 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen 
und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Richtlinie 94/56/
EG (ABl. L 295 vom 12. November 2010), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018 
zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errich-
tung einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur Än-
derung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 
996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/
EU des Europäischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates 
(ABl. L 212 vom 22. August 2018, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung.

2 Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 3. April 2014 über die Meldung, Analyse und Weiterverfolgung von 
Ereignissen in der Zivilluftfahrt, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 
996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Verordnungen (EG) Nr. 1321/2007 und (EG) Nr. 1330/2007 der Kommission 
(Abl. L 122 vom 24. April 2014, S. 18), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018 zur 
Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung 
einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur Ände-
rung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 
996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/
EU des Europäischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates 
(ABl. L 212 vom 22. August 2018, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung.

3 Durchführungsverordnung (EU) 2015/1018 der Kommission vom  
29. Juni 2015 zur Festlegung einer Liste zur Einstufung von Ereignissen in der 
Zivilluftfahrt, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates meldepflichtig sind (ABl. L 163 vom 30. Juni 2015,  
S. 1), die zuletzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 2022/3 der Kom-
mission vom 4. Januar 2022 (ABl. L 1 vom 5. Januar 2022, S. 3) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung.

ABl Reg. K 2022, S. 242

302.   Öffentliche Bekanntmachung der Neufestsetzung 
   einer Ortsdurchfahrt im Zuge der L 103 
   im Gebiet der Stadt Hürth

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Betriebssitz Gelsenkirchen 
L103/41.02.04/BS_42090/VE(44)

In der Stadt Hürth, OT Berrenrath, Rhein-Erft-Kreis, 
Regierungsbezirk Köln ist aufgrund der vorhandenen 
Bebauung und der Erschließung die Neufestsetzung der 
Ortsdurchfahrt im Zuge der L 103 erforderlich.

Die Ortsdurchfahrt im Zuge der L 103 wird gemäß § 5 
Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen – StrWG NRW – vom 23. September 
1995 (GV NRW, S. 1028) in der zurzeit gültigen Fassung 
im Einvernehmen mit der Stadt Hürth und der Bezirksre-
gierung Köln wie folgt neu festgesetzt:

1.) von NK 5106 079 C nach NK 5106 051 O 
von Station 1,648 nach Station 1,708 
 (Länge: 0,060 km)

2.) von NK 5106 051 O nach NK 5106 063 O 
von Station 0,000 nach Station 0,419  
 (Länge: 0,419 km)

Die Neufestsetzung der Ortsdurchfahrt gilt mit Wir-
kung vom

1. August 2022.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage 
ist beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz 1, in 
50667 Köln schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.

Die Klage kann auch in elektronischer Form einge-
reicht werden. Das elektronische Dokument muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sein 
und an die elektronische Poststelle des Gerichts übermit-
telt werden. Technische Einzelheiten und die Adresse des 
elektronischen Gerichtspostfachs entnehmen Sie bitte der 
Homepage des Gerichts.

Bei schriftlicher Klageerhebung ist die Rechtsbehelfs-
frist nur gewahrt, wenn die Klageschrift vor Ablauf der 
Monatsfrist bei Gericht eingegangen ist. Wird die Klage 
schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Durchschriften beige-
fügt werden. Falls die Frist durch das Verschulden eines 
Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde des-
sen Verschulden dem Kläger zugerechnet werden.

Gelsenkirchen, den 29. Juni 2022

Im Auftrag 
Christoph  Q u e r d e l
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E Sonstiges
303. Liquidation 
 h i e r :  Adler Hilfsdienst e. V. Jülich

Der „Adler Hilfsdienst e. V. Jülich“ (VR 20252, Amts-
gericht Düren) ist durch Beschluss der Mitgliederver-
sammlung vom 14. Mai 2022 aufgelöst und befindet sich 
in Liquidation. Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre 
Ansprüche geltend zu machen.

Der Liquidator
ABl Reg. K 2022, S. 247

304. Liquidaton 
 h i e r :  Ärztlicher Notdienst „Der Kölner Norden e. V.“

Der im Vereinsregister des Amtsgericht Köln unter 
VR 12712 eingetragene Verein Ärztlicher Notdienst „Der 
Kölner Norden e. V.“ mit Sitz in Köln ist aufgelöst.

Seine Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche 
bei dem Liquidator Dr. Thomas Wattenberg, Postan-
schrift Haselnusshof 1, 50767 Köln, anzumelden.

Die Liquidatoren
ABl Reg. K 2022, S. 247

305. Liquidation 
 h i e r :  Elterninitiative Purzelbaum e. V.

Der Verein „Elterninitiative Purzelbaum e. V.“ mit 
Sitz in Niederzier-Krauthausen (Amtsgericht Düren VR 
20662) ist mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
17. März 2021 aufgelöst und befindet sich in Liquidation. 
Etwaige Gläubiger werden hiermit aufgefordert, sich mit 
dem Verein in Verbindung zu setzen.

Die Liquidatoren
ABl Reg. K 2022, S. 247

306. Liquidation 
 h i e r :  Förderverein der KiTa Anisweg e. V.

Der Förderverein der KiTa Anisweg e. V. (AG Köln, 
VR 16961) wurde aufgelöst. Gläubiger des Vereins   
werden gebeten, ihre Ansprüche bei dem Liquidator  
(Yasemin Arman, Soesterstraße 7, 51109 Köln) anzumel-
den.

Der Liquidator
ABl Reg. K 2022, S. 247

307. Liquidation 
 h i e r :  International Association for 
 Systems Medicine (LASyM) e. V.

Der bei dem Amtsgericht Aachen im Vereinsregis-
ter unter dem Aktenzeichen VR 5877 eingetragene Ver-
ein „International Association for Systems Medicine  
(LASyM) e. V.“ ist durch Beschluss der Mitgliederver-
sammlung vom 3. August 2021 aufgelöst und befindet sich 
in Liquidation. Der unterzeichnende Liquidator fordert 
alle Gläubiger des Vereins auf, ihre Ansprüche bei dem 
Verein anzumelden.

Der Liquidator
ABl Reg. K 2022, S. 247

308. Liquidation 
 h i e r :  Kirchengemeinde des Herrn in Bonn e. V.

Der bei dem Amtsgericht Bonn im Vereinsregister 
unter dem Aktenzeichen VR 9402 eingetragene Verein 
„Kirchengemeinde des Herrn in Bonn e. V.“ ist durch Be-
schluss der Mitgliederversammlung am 8. Mai 2022 aufge-
löst worden und befindet sich in Liquidation. Der unter-
zeichnende Liquidator fordert alle Gläubiger des Vereins 
auf, ihre Ansprüche bei dem Verein anzumelden.

Der Liquidator
ABl Reg. K 2022, S. 247

309. Liquidation 
 h i e r :  Reit- und Fahrverein Aachen-Eich e. V.

Der Reit- und Fahrverein Aachen-Eich e. V. mit Sitz 
Aachen (AG Aachen, VR 3400) hat auf seiner Mitglieder-
versammlung am 31. Mai 2022 seine Auflösung beschlos-
sen. Etwaige Gläubiger werden aufgefordert, sich mit dem 
Verein in Verbindung zu setzen.

Der Liquidator
ABl Reg. K 2022, S. 247

310. Liquidation 
 h i e r :  Der Verein für Grab- und Denkmalpflege e. V.

Der Verein für Grab- und Denkmalpflege e. V. (AG 
Köln, VR 5505) mit dem Sitz in Köln ist aufgelöst. Die 
Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, sich bei dem 
Verein zu melden.

Der Liquidator
ABl Reg. K 2022, S. 247
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Einzelpreis dieser Nummer 0,24 E
Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m. 

Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen. 
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH,  
Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0, 

eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 
Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.
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